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Weisungen zur Bio-Verordnung an den Betreiber des 
Informationssystems „organicXseeds“ 

Gestützt auf Art. 13a Abs. 4 der Bio-Verordnung vom 22. September 19971 erlässt das 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) folgende Weisung an das Fors78787chungsinstitut für 
biologischen Landbau FiBL als Betreiber des Informationssystems „organicXseeds“: 

Art. 1 

Die Arten und Untergruppen von Arten gemäss Anhang 1 können aus nicht biologischer 
Produktion verwendet werden, ohne dass für die Kontrolle ein Nachweis vorhanden sein 
muss und ohne dass der Verwender dem Betreiber des Informationssystems 
„organicXseeds“ gemäss Artikel 33a Absatz 1 die eingesetzten Sorten und Mengen melden 
muss. 

Art. 2 

Diese Arten und Untergruppen von Arten sind durch das FiBL im Informationssystem 
„organicXseeds“ entsprechend zu kennzeichnen, unabhängig von weitergehenden 
Vorschriften privater Richtlinien und Weisungen. 

Art. 3 Inkrafttreten 

Diese Weisungen treten am 1. Januar 2004 in Kraft. 
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